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 NIEDERDORF LÄBT … 

 

 

Beschlüsse der Einwohnergemeindeversammlung 
vom 21. November 2022 

1. Genehmigung Protokoll  
Das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 19. September 2022 wird einstimmig ge-
nehmigt. 
 

2. Antrag zum Budget 2023:  
Die Sanierung des Burghaldenwegs ist in die Finanzplanung bis 2025 aufzunehmen  
 Das Traktandum ist gemeinderechtlich unzulässig und wird demnach von der Traktandenliste 
 gestrichen.  
 

3. Aufgaben- und Finanzplan 2023 – 2027 der Einwohnergemeinde Niederdorf  
Der Aufgaben- und Finanzplan 2023 – 2027 der Einwohnergemeinde Niederdorf wird zur Kenntnis 
genommen. 
 

4. Budget 2023 der Einwohnergemeinde Niederdorf  
Das Budget 2023 der Einwohnergemeinde Niederdorf wird mit grosser Mehrheit genehmigt. 
 

5. Erheblicherklärung selbständige Anträge gemäss § 68 des Gemeindegesetzes:  
a) Reduktion von 7 auf 5 Gemeinderatsmitglieder  
b) Keine Stille Wahl bei der Gesamterneuerungswahl des Gemeinderats  
Die selbständigen Anträge a) Reduktion von 7 auf 5 Gemeinderatsmitglieder und b) keine Stille 
Wahl bei der Gesamterneuerungswahl des Gemeinderats werden als erheblich erklärt.  
 

6. Verkauf Teil der Stammparzelle Nr. 716 (Grundbuch Niederdorf), Im Wiedenacker 16  
Dem Verkauf eines Teils der Stammparzelle Nr. 716 (Grundbuch Niederdorf) an Andreas und 
Christine Rohrbach zum Preis von CHF 233'280.00 wird einstimmig zugestimmt.  
 

7. Änderung Behördenreglement  
Das Behördenreglement der Einwohnergemeinde Niederdorf wird einstimmig genehmigt.  
 

8. Änderung Reglement zur Begrenzung von Zusatzbeiträgen zu den Ergänzungsleistungen 
Das Reglement zur Begrenzung von Zusatzbeiträgen zu den Ergänzungsleistungen wird einstim-
mig genehmigt. 

Die Beschlüsse Nr. 6, 7 und 8 unterliegen gemäss § 49 des Gemeindegesetzes dem fakultativen Re-
ferendum. Die Referendumsfrist von 30 Tagen seit Beschlussfassung läuft am 21. Dezember 2022 ab. 
Die restlichen Beschlüsse unterstehen keinem Referendum. Sie sind mit dem Tag der Gemeindever-
sammlung rechtskräftig geworden. 

Niederdorf, 21. November 2022 


